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Betreff:   
Sachstandsbericht zur Neukonzeption des Kindergartens Neustadtgödens im 
Kindergartenjahr 2011/2012 
 
In der Sitzung des Fachausschusses am 17.02.2011 ist darüber berichtet worden, dass im Rahmen 
der zu Beginn des Jahres durchgeführten Umfrageaktion zur weiteren Optimierung der 
Betreuungszeiten in den Kindergärten speziell für den Bereich Neustadtgödens und Umgebung ein 
zusätzlicher Betreuungsbedarf in den Nachmittagsstunden bis 16.30 Uhr für Kindergarten- und 
Grundschulkinder in insgesamt 16 Fällen angezeigt worden ist. 
 
Ausgehend von diesen Bedarfsanzeigen wurde in Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde und 
dem Landkreis Friesland eine Änderung der Konzeption der Einrichtung unter Beachtung der 
Vorgaben der allgemeinen Finanzhilfe des Landes erarbeitet und im Fachausschuss am 12.04.2011 
vorgestellt. 
 
Für eine abschließende Umsetzung dieser geänderten Konzeption war es erforderlich,  dass 
entsprechende verbindliche Anmeldungen in ausreichender Anzahl vorliegen. Die Eltern der 
Kindergarten- und Grundschulkinder wurden daher mit Schreiben vom 27.04.2011 über die 
beabsichtigte Konzeptionsänderung informiert und gebeten, im Bedarfsfall verbindliche Anmeldungen 
abzugeben. 
 
Ergänzend hierzu fand am 12.05.2011 ein Elternabend statt, wobei insbesondere der Bedarf nach 
einer täglichen Inanspruchnahme des Betreuungszeitraumes bis 16.00 bzw. 16.30 Uhr nicht mehr 
bestätigt wurde. Gleiches galt außerdem für die Mittagsverpflegung, die nach Aussage mehrerer 
Eltern nicht täglich benötigt wird. 
 
Im Ergebnis ist unter Berücksichtigung der vorliegenden Rückäußerungen festzustellen, dass kein 
Betreuungsbedarf bis 16.00 / 16.30 Uhr in einer Anzahl besteht, die die Erweiterung des 
Betreuungsangebotes wie vorgesehen rechtfertigen würde. 
 
In diesem Zusammenhang wurde außerdem wiederholt erklärt, dass der Bedarf einer 
Mittagsverpflegung nicht besteht. 
 
Diese neue Ausgangssituation erforderte eine nochmalige Überarbeitung des beabsichtigten 
Konzeptes, wobei die Konzeptionsform mit einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr bei gleichzeitigem 
Ausschluss einer Mittagsverpflegung der Genehmigung durch die Landesschulbehörde und der 
Beschlussfassung in den zuständigen Gremien der Gemeinde Sande bedarf. 
 
 
 



 
Im Einzelnen ist  von folgenden Betreuungsmöglichkeiten auszugehen: 
 
Sonderöffnungszeiten:    07.00 – 08.00 Uhr; 12.30 – 13.00 Uhr 
Kernbetreuungszeit:    08.00 – 14.00 Uhr 
verkürzte Kernbetreuungszeit:  08.00 – 12.30 Uhr 
Mittagsbetreuung für Grundschulkinder: 12.30 – 14.00 Uhr 
 
 
Auf der Grundlage der vorgenannten Betreuungszeiträume werden sich die diesbezüglichen 
Gebühren wie folgt gestalten: 
 
für Kindergartenkinder: Kernbetreuungszeit 08.00 – 14.00 Uhr: 130,00 € monatlich,  

Ermäßigung bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen möglich 
 
 verkürzte Kernbetreuungszeit 08.00 – 12.30 Uhr: 115,00 € 

monatlich, 
Ermäßigung bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen möglich 

 
    Inanspruchnahme von Sonderöffnungszeiten: 5,00 € / 0,50 Std. 
 
 
für Grundschulkinder:  Betreuungszeitraum 12.30 – 14.00 Uhr: 45,00 € monatlich 

Ermäßigung nicht möglich 
 
 
 
 

 
Mit dieser Gebührenstaffelung wird das Gebot der Beitragsgleichheit in den Kindergärten im Bereich 
der Gemeinde Sande gewährleistet. 
 
Mit Schreiben vom 24.05.2011 sind die Eltern der Kindergarten- und Grundschulkinder auf diese 
Betreuungsmöglichkeiten hingewiesen und um Abgabe verbindlicher Anmeldungen bis zum 
31.05.2011 gebeten worden. 
 
Bis zum Abgabetermin liegen insgesamt 17 verbindliche Anmeldungen (14 Kindergartenkinder, 3 
Grundschulkinder) vor, so dass die Erweiterung des Betreuungsangebotes im Kindergarten 
Neustadtgödens bis 14.00 Uhr angebracht ist, um dem aktuellen Bedarf der Eltern Rechnung zu 
tragen. 
 
Eine abschließende Umsetzung dieses Konzeptes setzt die Bewilligung durch die 
Landesschulbehörde sowie die entsprechende Beschlussfassung in den zuständigen Gremien der 
Gemeinde Sande voraus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramann   Wesselmann 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 


